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Merkblatt

Verfahren zur Bewilligung von Zuschüssen der Evangelischen Landeskirche in Baden für musikalisch besonders ausgestaltete Gottesdienste.

1. Allgemeines

1.1. Die Evangelische Landeskirche in Baden stellt aus den Kollektenerträgen der landeskirchlichen Kollekte des Sonntags Kantate im Folgejahr Mittel zur Förderung der kirchenmusikalischen Arbeit in der Landeskirche zur Verfügung.

1.2. Dem Kollektenertrag werden jährlich  3.700,- € entnommen. Diese Summe dient der Förderung moderner Kirchenmusik sowie der Förderung von aufwändigen Maßnahmen oder Veranstaltungen, die für die Kirchenmusik in der Region neuartige, öffentlichkeitswirksame Akzente setzen. Die Förderung wird gesammelt ausgeschüttet; über die Förderung im Bereich des Landeskantorats Pforzheim und Landeskantorats Freiburg entscheidet im dreijährigen Turnus ab 2011 der Kantorenkonvent Süd in einer Höhe von 6.000,- €, über die Förderung im Bereich des Landeskantorats Mannheim  entscheidet im dreijährigen Turnus ab 2012 der Kantorenkonvent Nord  in einer Höhe von  5.100,- €.

1.3. Dem Kollektenertrag werden jährlich  2.500,- € zur Finanzierung des „Badischen Kirchenmusikpreises“ entnommen.

1.4. Weitere Erlöse dienen der Förderung von besonders aufwändig gestalteten, musikalischen Gottesdiensten.

2. Badischer Kirchenmusikpreis

2.1. Die Evangelische Landeskirche in Baden verleiht jährlich den „Badischen Kirchenmusikpreis“ mit einer Dotierung von  2.500,-€. Der Preis wird an eine kirchenmusikalische Arbeit in der Landeskirche oder eine in der Landeskirche tätige Kirchenmusikerin bzw. einen in der Landeskirche tätigen Kirchenmusiker für ein konkretes Projekt, eine konkrete Maßnahme oder auch für langjährige erfolgreiche Wirksamkeit verliehen; das Preisgeld fließt in den Etat der betreffenden kirchenmusikalischen Arbeit. 

2.2. Der Beirat für Kirchenmusik schlägt dem Evangelischen Oberkirchenrat die Preisträger vor. Die Beratung findet jeweils in der letzten Sitzung des Jahres für das Folgejahr statt. Der Beirat wird den Preis in der Regel keinem Beiratsmitglied verleihen. Ein Antrag auf Zuerkennung des „Badischen Kirchenmusikpreises“ ist nicht vorgesehen.


3. Förderungswürdige Gottesdienste

3.1. Die gemäß Nr.1.4. zur Verfügung stehenden Fördermittel kommen ausschließlich kirchenmusikalischen Aufführungen im Gottesdienst zugute, die durch ihren Umfang und ihre thematische Geschlossenheit dem Gottesdienst ein besonderes Gepräge verleihen und die theologischen Charakteristiken des Kirchenjahres unterstreichen bzw. die liturgischen Elemente des Gottesdienstes entfalten (z. B. Kantaten, Messen oder Musicals). Voraussetzung für die volle Förderung ist im Regelfall die musikalisch nennenswerte Mitwirkung eines Gemeindechores oder -ensembles. Von diesen Erfordernissen kann für eine Aufführung pro Jahr abgesehen werden und eine Solokantate gefördert werden.

3.2. Es werden je Kantorat bzw. Gemeinde und Haushaltsjahr insgesamt maximal 3.600.- € für bis zu 10 Gottesdienste ausgezahlt. 

4. Beantragung und Verwendungsnachweis

4.1. Antragsberechtigt sind Bezirkskantorate, Kantorate oder Gemeinden. Doppelförderungen sind ausgeschlossen.

4.2. Ein Antrag auf Bezuschussung kann nur gestellt werden, wenn der entsprechende Gottesdienst bereits durchgeführt wurde. 

4.3. Ein durchgeführter, förderungswürdiger Gottesdienst wird bezuschusst, wenn folgendes vorliegt: das Gottesdienstprogramm bzw. der Gottesdienstablauf und der vollständig ausgefüllte Zuschussantrag mit genauen Angaben zur Aufführung und Besetzung des Werkes sowie eine Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben. Diese Unterlagen sind an die Abteilung 31 des Evangelischen Oberkirchrats einzusenden. 

4.4. Für den Zuschussantrag stellt der Evangelische Oberkirchenrat ein Formular zur Verfügung (www.kirchenmusik-in-baden.de/mainpages/intern  bzw. Intranet)

4.5. Anträge für die Bezuschussung von Gottesdiensten des laufenden Jahres können bis zum 31. 01. des Folgejahres gestellt werden.

4.6. Auf Wunsch ist eine Vorab-Prüfung durch den zuständigen Landeskantor möglich.
5. Bewilligung

5.1. Zur Festsetzung der Zuschusshöhe gliedern sich die als förderungswürdig anzuerkennenden Gottesdienste in drei Gruppen:

· Gruppe A: Werke mit großer Instrumental-/Solistenbesetzung. 

Hierzu zählen beispielsweise Werke, bei denen zur Streichergruppe noch Bläser in erheblichem Umfang hinzutreten sowie 3-4 Solisten notwendig sind. Die Zahl der Musikerinnen und Musiker liegt in der Regel über 20.

· Gruppe B: Werke mit mittlerer Instrumental-/Solistenbesetzung. 

Hierzu zählen beispielsweise Werke, bei denen zur Streichergruppe noch Bläser in geringem Umfang hinzutreten. Die Zahl der Musikerinnen und Musiker liegt in der Regel zwischen 10 und 20.

· Gruppe C: Werke mit kleiner Instrumental-/Solistenbesetzung. 

Hierzu zählen beispielsweise Werke, die in solistischer Instrumentalbesetzung aufgeführt werden können. Die Zahl der Musikerinnen und Musiker liegt bei 4 bis 10.

5.2. Für einen Gottesdienst der Gruppe A kann im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel ein Zuschuss von bis zu  600,- € bewilligt werden; für einen Gottesdienst der Gruppe B von bis zu  400,- €, für einen Gottesdienst der Gruppe C von bis zu  250,- € .

5.3. Über die Bewilligung der eingegangenen Anträge entscheidet der Evangelische Oberkirchenrat nach Sachprüfung durch die Landeskantoren

5.4. Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt durch den Evangelischen Oberkirchenrat.
5.5. Einmal jährlich wird dem Beirat für Kirchenmusik eine Liste der beantragten und/oder bewilligten Zuschüsse vorgelegt.

.
6. Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten am 01.01.2012 in Kraft. 

